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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1980

Norm

ABGB §552

ABGB §1435

Rechtssatz

Wenn der Empfänger einer Leistung eine Gegenleistung in Aussicht stellt, zu der er sich nicht wirksam verp5ichten

kann, wie z.B. eine Erbseinsetzung, so rechtfertigt der Nichteintritt des erwarteten Verhaltens eine Kondiktion nach §

1435 ABGB.
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3 Ob 531/79
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